
,,', ,,,,,{Der PäüsChälbetrag _zu1 Krankenversicher:uR§,fälltweg; Wenn def Aibeithehraer'rpfivat üer.
sichert (2.8. Pensionäre, Beamte, Selbständige, ...) oder beim Ehegatten mituersichert ist.)

üei:,A**rcenäi,,t til.oan,ACI§hnähmäirüber.,,aiel,tr4ogllchkeit'tr,i,Äuf§ioCkung de1 Rentenvelslgherung
informiert.

',,,',, iy inar;;ii;ä;ähh;;.i*ä Gßtan;.i*rg errorsr am

:,..Änm,eldqn§:,2üi1,§e§etili0he0.KiankenüCi§iCheiung erfolgt am

6. Arbeitsverhinderung
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ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung (Krankheit oder andere Gründe) und ihre vor-
aussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Bei einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit hat der
Arbeitnehmer binnen 3 Tagen eine ärztlicfre Bescheinigung vorzulegen.

I I C"S"n.tand dieses Vertrages ist auch die beiliegende Haftungserklärung (Best.-N r.20-14).

Anderungen dieses Arbeitsvertrages haben nur Güttigkeit, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind.

Dieser Vertrag wurde in zweifacher Ausfertigung unterschrieben, ein Exemptar wurde dem Arbeitnehmer
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Ort. Datum Unterschrift des Arbeilgebers unterschrift des Arbeitnehmers

ausgehändigtt.


